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Die Gemeinde informiert

An alle Fahrzeughalter

Mit Wirkung vom 01.08.2005 trat in Bayern eine 
Rechtsverordnung in Kraft, die auf die Zulassung von 
steuerpflichtigen Fahrzeugen Auswirkungen hat. 
Ab diesem Zeitpunkt dürfen Fahrzeuge nur noch dann 
zugelassen werden, wenn der Fahrzeughalter eine 
Einzugsermächtigung zum Einzug der Kraftfahrzeugsteuer 
erteilt oder eine Bescheinigung vorlegt, wonach das 
Finanzamt auf die Einzugsermächtigung wegen einer 
erheblichen Härte verzichtet. Dies bedeutet, dass der 
Antragsteller bei der Zulassung des Fahrzeuges seine 
Kontonummer, die Bankleitzahl und das Kreditinstitut 
angeben muss. Sollte der Fahrzeughalter nicht Konto-
inhaber sein, so ist der Kontoinhaber mit Name, Vorname 
und Unterschrift des Kontoinhabers anzugeben.
Des weiteren dürfen steuerpflichtige Fahrzeuge nur noch 
dann zugelassen werden, wenn keine Kraftfahrzeug-
steuerrückstände bestehen oder der Fahrzeughalter eine 
Bescheinigung des Finanzamtes vorlegt, dass gegen die 
Zulassung keine kraftfahrsteuerlichen Bedenken bestehen.
Sollte das Fahrzeug von einer bevollmächtigten Person 
zugelassen werden, so hat der Fahrzeughalter die 
geforderten Daten für die Einzugsermächtigung und seine 
Einverständnis, dass die Steuerrückstände der bevoll-
mächtigten Person bekannt gegeben werden dürfen in der 
schriftlichen Vollmacht anzugeben.

Rotes Kreuz

Die Firma Kober führt in der Zeit vom 01.09.2005 - 
31.10.2005 im Auftrag des Roten Kreuzes in der Gemeinde 
Rott a. Inn eine Mitgliederwerbung durch. Die Mitarbeiter 
sind mit Rotkreuz-Ausweisen und Rotkreuz-Jacken 
ausgestattet. 

Gefunden

Bei der Wanderung “Weg des Wassers” wurde im 
Sommerkeller ein Damen-Knirps gefunden. 
Er kann bei der Gemeinde abgeholt werden.

Inhaber: Claudia Rippl
83543 Rott am Inn • Münchener Str. 3
Tel. 08039 / 1284 • Fax. 08039 / 4633

Wir führen eine große Auswahl an:

Gardinen • Vorhangstangen • Nähservice 
Mitteldecken • Kissen • Wolldecken

Rollos + Jalousien • Teppich- +PVC-Beläge 

Verschiedenes

SPENGLEREI  u.

BEDACHUNGEN

FLACHDACHBAU

Innstraße 9 • 83543 Rott am Inn 

Tel. 0 80 39 / 41 08 • Fax 43 03

Umweltmobil

Das Umweltmobil des Landratsamtes Rosenheim entsorgt 
auch im Jahr 2005 Problemabfälle aus den Haushalten. 
Grundsätzlich können z.B. Chemikalien, Verdünner, Farb- 
und Reinigungsmittelreste, Holz- und Pflanzenschutz-
mittel, Altmedikamente, H

n beim Umweltmobil regen 
Gebrauch. Helfen Sie mit, den Hausmüll zu entgiften.
Übrigens: Auch für Problemabfälle gilt, dass der beste 
Abfall der ist, der erst gar nicht entsteht! Meiden Sie 
deshalb schadstoffhaltige Produkte.

aushaltsbatterien, Säuren, 
Laugen, Ölfilter und Leuchtstoffröhren abgegeben werden. 
Altöl, auch in Kleinmengen, wird nicht angenommen.

Das Umweltmobil steht am
Dienstag, 20. September, von 13.00 bis 14.15 Uhr am 
Wertstoffhof bei der Kläranlage.

Bitte machen Sie von der Möglichkeit der kostenlosen 
Abgabe von Problemabfälle

Am
Samstag, den 17.09.05 

13:00 - 17:00 Uhr
und

Sonntag, den 18.09.05
10:00 - 17:00 Uhr

veranstalten wir unsere

Bioheiztage
 Sie können sich informieren über

+ Hargassner Pelletsheizungen

+ Hargassner Hackschnitzelheizungen

+ Guntamatic Energiekornheizungen

+ Guntamatic Stückholzheizungen

+ Guntamatic Pelletsheizungen

+ Citrin Solaranlagen

+ Hackervorführung


